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GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
Themen

I. Tarifverträge im Überblick

II. Was gilt bis zum 31.12.2025 ?

III. Was gilt ab 01.01.2026 ? 

IV. Musterarbeitsverträge
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I. Tarifverträge im Überblick

GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
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I. Tarifverträge im Überblick
Tarifverträge unter dem Dach des GVP - bis 31.12.2025

▪ Verbände BAP und iGZ sind zum 01.12.2023 
auf den GVP verschmolzen. 

▪ Tarifverträge BAP bzw. iGZ wurden zunächst 
unter dem Dach des GVP fortgeführt.

Mitglieder mit 
B-Bindung

Mitglieder mit 
I-Bindung
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I. Tarifverträge im Überblick
Tarifverträge unter dem Dach des GVP - ab 01.01.2026

Mitglieder mit 
T-Bindung

▪ GVP und DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit 
einigten sich am 20.05.2025 auf ein neues 
GVP-Tarifwerk. 

▪ Inkrafttreten GVP-Tarifwerk zum 01.01.2026. 

▪ Ab dem 01.01.2026 werden die bisherigen 
Tarifwerke BAP und iGZ nahtlos durch das 
neue DGB/GVP-Tarifwerk ersetzt. 
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I. Tarifverträge im Überblick
Tarifverträge unter dem Dach des GVP – Branchenzuschlagstarifverträge

▪ Die BZ-Tarifverträge wurden seit dem Jahr 2012 
identisch für BAP- und iGZ-Anwender geltend 
ergänzend zu den BAP- und iGZ-Tarifwerken 
vereinbart. 

▪ Die BZ-Tarifverträge gelten auch weiterhin 
ergänzend zum neuen GVP-(Basis-)Tarifwerk. 

11 Branchenzuschlagstarifverträge
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II. Was gilt bis 31.12.2025 ?

GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
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II. Was gilt bis zum 31.12.2025 ?
Anwendbare Tarifverträge – Arbeitsbeginn vor 01.01.2026

▪ Neueinstellungen bis zum 31.12.2025 und Beginn des Arbeitsverhältnisses vor 01.01.2026

− Die BAP bzw. iGZ-Tarifwerke gelten noch bis zum 31.12.2025; 
das GVP-Tarifwerk gilt erst ab 01.01.2026.  

− Bei Neueinstellungen, die vor dem 01.01.2026 vorgenommen werden und auch einen 
Arbeitsbeginn vor dem 01.01.2026 vorsehen, müssen auch weiterhin die BAP bzw. iGZ-
Tarifverträge in Bezug genommen werden.  

− Es ist nicht möglich, das neue GVP-Tarifwerk bereits vor dem 01.01.2026 zur Anwendung 
zu bringen. 

➢ Bisherige Vertragsmuster BAP bzw. iGZ verwenden!
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II. Was gilt bis zum 31.12.2025 ?
Anwendbare Tarifverträge – Arbeitsbeginn ab 01.01.2026

▪ Neueinstellungen bis zum 31.12.2025 und Beginn des Arbeitsverhältnisses ab 01.01.2026

− Die BAP- und iGZ-Tarifwerke existieren ab 01.01.2026 nicht mehr, daher kann für den Beginn 
von Arbeitsverhältnissen ab diesem Zeitpunkt nur noch das GVP-Tarifwerk zur Anwendung 
gebracht werden. 

− Bei Neueinstellungen, die vor dem 01.01.2026 vorgenommen werden und einen 
Arbeitsbeginn ab dem 01.01.2026 vorsehen, muss das GVP-Tarifwerk in Bezug 
genommen werden. 

➢ Neue GVP-Vertragsmuster verwenden!
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II. Was gilt ab 01.01.2026 ?

GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
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III. Was gilt ab 01.01.2026 ?
Für bestehende Arbeitsverhältnisse

▪ Die Arbeitsbedingungen richten sich ab 01.01.2026 nur noch nach dem GVP-Tarifwerk, wenn:

➢ beidseitige Tarifbindung vorliegt (normative Geltung)

oder

➢ die Inbezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag eine mögliche „Ersetzung“ des Tarifwerks vorsieht.

Beispiel aus bisherigem iGZ-Mustervertrag:
„Die Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien bestimmen sich nach den Tarifverträgen in der jeweils 
gültigen Fassung, …., und nach den diese ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen…“
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III. Was gilt ab 01.01.2026 ?
Für bestehende Arbeitsverhältnisse – Handlungsempfehlungen

▪ Mitarbeiter über Inkrafttreten des GVP-Tarifwerks informieren.

und/oder ggfs.

▪ Änderungsvereinbarung zu einzelnen Arbeitsvertragsklauseln abschließen, 
z.B. bei unzureichender Inbezugnahmeklausel.

oder

▪ Ersetzungsvereinbarung zum Austausch des gesamten Arbeitsvertrags durch das neue 
GVP-Arbeitsvertragsmuster

➢ Muster sind auf Homepage des GVP veröffentlicht.
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III. Was gilt ab 01.01.2026 ?
Für bestehende Arbeitsverhältnisse – Übergangsregelung variable Arbeitszeit

Arbeitszeit-
modelle

▪ Variable Arbeitszeit
Monatliche Sollarbeitszeit 
richtet sich nach Anzahl der 
Arbeitstage des jeweiligen 
Monats. 

➢ Ehemalige iGZ-Mitglieder 
können dieses Modell aufgrund 
einer Übergangsregelung noch 
befristet bis zum 31.12.2029 
anwenden.

▪ Verstetigte Arbeitszeit
Monatliche Sollarbeitszeit ist 
unabhängig von der Anzahl der 
Arbeitstage des jeweiligen 
Monats und beträgt bei Vollzeit-
beschäftigung i.d.R. 151,67 Std. 

➢ Dieses Arbeitszeitmodell ist nun 
der „Regelfall“.
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III. Was gilt ab 01.01.2026 ?
Für bestehende Arbeitsverhältnisse – Übergangsregelung variable Arbeitszeit

▪ Sofern ehemalige iGZ-Mitglieder bisher das variable Arbeitszeitmodell mit dem Mitarbeiter 
vereinbart hatten, gilt dieses zunächst „automatisch“ ab 01.01.2026 weiter.

➢ Arbeitgeber kann einseitig bestimmen, wann er in das „verstetigte Arbeitszeitmodell“ wechselt.

➢ Dazu bedarf es keiner Änderungsvereinbarung mit dem Mitarbeiter. 
Eine Mitteilung an den/die Mitarbeiter über die Umstellung genügt.

➢ Der Wechsel kann einmalig individuell verschieden für jeden Mitarbeiter oder 
betrieblich zu einem selbst gesetzten Stichtag für alle Mitarbeiter ausgeübt werden.

➢  Ab dem 01.01.2030 kann das variable Arbeitszeitmodell nicht mehr angewendet werden.
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III. Was gilt ab 01.01.2026 ?
Neueinstellungen - Anwendung GVP-Tarifwerk nebst Übergangsregelungen

▪ Ab 01.01.2026 kann nur noch das neue GVP-Tarifwerk in Bezug genommen werden.

➢ Neue GVP-Vertragsmuster verwenden!

▪ Übergangsregelungen (z.B. variables Arbeitszeitmodell) gelten nicht nur für Altverträge, 
sondern können auch bei Neueinstellungen ab 01.01.2026 angewendet werden, sofern die 
Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Übergangsregelung vorliegen. 
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IV. Musterarbeitsverträge

GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Vertragsgestaltung

▪ Für die Vertragsgestaltung sind verschiedene Vorgaben zu berücksichtigen, insbesondere:

➢ Gesetz - Nachweisgesetz
- AÜG
- AGB-Recht 
- TzBfG (Formvorgaben für befristete Verträge)

➢ Rechtsprechung - allgemein zu Arbeitsvertragsklauseln
- speziell zur Zeitarbeit

➢ Tarifvertrag - Vorgaben zum Vertragsschluss, Arbeitszeit, Ausschlussfristen etc.
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Vertragsgestaltung durch Nachweisgesetz

▪ § 2 NachwG verpflichtet Arbeitgeber, die wesentlichen Vertragsbedingungen gegenüber dem 
Arbeitnehmer nachzuweisen. 

Der Nachweis erfolgt:

➢ entweder direkt im Arbeitsvertrag 
z.B. Anschrift, Angabe Dauer der Arbeitszeit, Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, etc. 

oder

➢ durch Hinweis auf die anwendbaren Tarifverträge
z.B.: „Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs und die Berechnung des Urlaubsentgelts richten sich nach 
Maßgabe der nach Ziffer 2 jeweils anwendbaren Manteltarifverträge.“

▪ Die Muster des GVP erfüllen Vorgaben des NachwG. Ein gesonderter Nachweis ist nicht nötig!

https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/__2.html
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Vertragsgestaltung durch Rechtsprechung

▪ Bundesarbeitsgericht (BAG) fordert zur wirksamen Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz 
eine „vollständige Inbezugnahme des Tarifwerks“.

▪ Nach Auffassung BAG dürfen im Arbeitsvertrag nur Regelungen getroffen werden, die lediglich

✓ „deklaratorisch“ den Wortlaut des in Bezug genommenen Tarifwerks wiedergeben; oder

✓ zugunsten des Arbeitnehmers von den tariflichen Bestimmungen abweichen; oder

✓ Gegenstände betreffen, die tariflich nicht bereits geregelt sind.

➢ Bei unwirksamer Inbezugnahme droht – auch rückwirkend – Equal Treatment/Pay.
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Vertragsgestaltung durch Rechtsprechung

▪ Devise: „Weniger ist mehr!“ 

▪ Auch kleine Fehler/nachteilige Abweichungen vom Tarifvertrag können zur Unwirksamkeit der 
Inbezugnahme führen; auf das „Gewicht“ nachteiliger Abweichungen kommt es nicht an.

Beispiel für eine ambivalente Regelung nach BAG, Urteil vom 16.10.2019, Az.: 4 AZR 66/18:
Vereinbarung des „Lohnausfallprinzips“ statt der tariflichen Schnittberechnung im Falle von Krankheit.

Beispiel für eine ambivalente Regelung nach BAG, Urteil vom 16.12.2020, Az.: 4 AZR 131/19:
Pauschale Vereinbarung einer 40-Std.-Woche ohne Beachtung der tariflichen Vorgaben. 

Beispiel für eine nachteilige Abweichung nach BAG, Urteil vom 16.12.2020, Az.: 4 AZR 131/19:
Vereinbarung, dass bei Langzeiterkrankung nur der gesetzliche Mindesturlaub erst 15 Monate nach 
dem Urlaubsjahr erlischt, der tarifliche Mehrurlaub jedoch bereits früher. 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/4-azr-66-18/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/4-azr-66-18/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-131-19/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-131-19/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-131-19/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-131-19/
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Vertragsgestaltung durch Rechtsprechung - Handlungsempfehlungen

▪ Prüfen, ob Klauseln in bestehenden Arbeitsverträgen mit dem neuen Tarifwerk und der 
Rechtsprechung im Einklang stehen! 

▪ Sollten bei der Prüfung unwirksame Klauseln festgestellt werden: 

➢ Änderungsvereinbarung zur Ersetzung einzelner Klauseln im Arbeitsvertrag verwenden

oder

➢ Ersetzungsvereinbarung zur Ersetzung des gesamten Arbeitsvertrags verwenden.

Achtung:
Bestehende Arbeitsverträge enthalten zumeist eine sog. Schriftformklausel, wonach 
Änderungen des Vertrags der „Schriftform“ bedürfen. In diesem Fall muss die  Änderungs-/ 
Ersetzungsvereinbarung „schriftlich“ geschlossen werden.
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Form des Vertragsschlusses – UNBEFRISTETE Arbeitsverträge 

§ 2.1 MTV GVP: 
“Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nachweisgesetz 
mindestens in Textform (§ 126b BGB) abzuschließen. Im Einzelfall wird auf Verlangen des Arbeitnehmers ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt.“ 

▪ Arbeitsvertragsschluss ist elektronisch in Textform (z.B. per E-Mail) möglich.

▪ Schriftlicher Vertragsschluss bleibt als strengere Form ebenfalls möglich. 

▪ Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag auszuhändigen.

➢ Einzelheiten siehe GVP-Mitgliederinfo vom 31.07.2025
 

https://personaldienstleister.de/mitgliederinfo/tarifliche-textform-fuer-den-arbeitsvertragsschluss-ab-01-08-2025/
https://personaldienstleister.de/mitgliederinfo/tarifliche-textform-fuer-den-arbeitsvertragsschluss-ab-01-08-2025/
https://personaldienstleister.de/mitgliederinfo/tarifliche-textform-fuer-den-arbeitsvertragsschluss-ab-01-08-2025/
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IV. Musterarbeitsverträge
Vorgaben zur Form des Vertragsschlusses – BEFRISTETE Arbeitsverträge 

§ 14 Abs. 4 TzBfG: 
“Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.“

▪ Befristungsabreden müssen noch schriftlich erfolgen (d.h. grundsätzlich von beiden 
Vertragsparteien eigenhändig unterzeichnet werden).

➢ GVP-Muster für BEFRISTETE Arbeitsverhältnisse sehen die „Schriftform“ vor.

➢ GVP-Muster für UNBEFRISTETE Arbeitsverhältnisse können auch für den Vertragsschluss in 
Textform verwendet werden. 
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IV. Musterarbeitsverträge
GVP-Musterarbeitsverträge im Überblick

Arbeitszeitmodell Vollzeit | Teilzeit | Minijob kurzfristige Beschäftigung

Verstetigtes Arbeitszeitmodell
UNBEFRISTET ---

BEFRISTET BEFRISTET

Variables Arbeitszeitmodell
(nur für ehemalige iGZ-Mitglieder bei 
Anwendung der Übergangsregelung)

UNBEFRISTET ---

BEFRISTET BEFRISTET

▪ Die Musterverträge sind in ihrer Struktur und Gliederung identisch.
▪ Muster verstetigtes / variables Arbeitszeitmodell unterscheiden sich lediglich in Ziff. 5 „Arbeitszeit“
▪ Befristete Verträge müssen „schriftlich“ geschlossen werden (eigenhändige Unterzeichnung).

https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYitZL29LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRuTjJqdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYjlvZm9LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRuQzBqdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYjk0L29LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRuQzBEdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYjk0N29LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRuRDFEdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYS9vZm9LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRqSzBqdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
https://personaldienstleister.de/download/NkN2eXFnbWdYNCtPcXkySkVSVUs5RHoxQjhNYS9vWG9LNnE3NXZVUXcrUTZVWEFVWXRqSzBEdGVESlRmYnZYMW4zN1VoSXlkUHdubnNJOFNiam1NajJycjRKemEyL0hN
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Muster Zeitarbeit GmbH

Musterstraße 111

12345 Musterstadt

Max Mustermann

Beispielstraße 22

12345 Musterstadt
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Muster Zeitarbeit GmbH

Musterstraße 111

12345 Musterstadt

Max Mustermann

Beispielstraße 22

12345 Musterstadt

24.11.25



27

Muster Zeitarbeit GmbH

Musterstraße 111

12345 Musterstadt

Max Mustermann

Beispielstraße 22

12345 Musterstadt

24.11.25

Bezugnahmeklausel
Vereinbarung zur Anwendung 
der Tarifverträge, die der 
GVP mit den Gewerkschaften 
der DGB-Tarifgemeinschaft 
Zeitarbeit abgeschlossen hat.
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01.02.2026
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01.02.2026

Bei Neueinstellungen kann gemäß 
§ 2.4 MTV GVP eine Kündigungsfrist 
von 1 Tag während der ersten 
2 Wochen des Arbeitsverhältnisses 
vereinbart werden. 
Eine Neueinstellung liegt nur vor, 
wenn der Mitarbeiter mind. in den 
letzten 3 Monaten nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum 
Zeitarbeitsunternehmen stand.

01.02.2026

Industriekaufmann

                   4
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01.02.2026

01.02.2026

Industriekaufmann

                   4

▪ Vollzeit = 151,67 Std. ist der „Regelfall“
▪ Vollzeit mit höherer Arbeitszeit bis 

max. 173,34 Std. ist nur(!) unter den 
tariflichen Voraussetzungen gemäß 
§ 3.1 Abs. 2 MTV GVP möglich. 
Die Vereinbarung von 173,34 Std. pro 
Monat wurde hier als Ankreuzoption 
gewählt, weil die 40 Std. Woche häufig 
vorkommt. Es könnte auch eine andere 
Arbeitszeit vereinbart werden (z.B. 
38-Std.-Woche ≙ 164,67 Std. pro Monat).

▪ Teilzeit liegt vor, wenn die vereinbarte 
Arbeitszeit geringer als 151,67 Std. ist. 

▪ Beim sog. Minijob wird naturgemäß eine 
sehr geringe Arbeitszeit vereinbart, 
sodass die Verdienstgrenze für Minijobs  
(603 Euro pro Monat in 2026) nicht 
überschritten wird.
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01.02.2026

Industriekaufmann

                   4

17,65

Hinweis auf die Vergütung von sog. 
„Nichteinsatzzeiten“
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01.02.2026

Industriekaufmann

                   4

17,65

Die Gewährung von übertariflichen 
Zulagen (ÜTZ) ist optional. Sofern 
sie im Arbeitsvertrag vereinbart 
sind, werden sie für jeden Einsatz 
unabhängig vom konkreten Kunden 
gezahlt. 
Oftmals werden ÜTZ auch 
gesondert vereinbart und dann nur 
für die Dauer des Einsatzes bei 
einem bestimmten Kunden gezahlt 
(sog. kundenbezogene Zulage). 

2,35
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01.02.2026

Industriekaufmann

                   4

17,65

2,35

Beispiel für eine Verweisung im 
Hinblick auf das NachwG.
Der Urlaub richtet sich nach den 
Bestimmungen des MTV GVP.
Die Vereinbarung eines höheren 
Urlaubs zugunsten des Mitarbeiters 
ist möglich.
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01.02.2026

Ansprüche können von 
beiden Vertragsparteien 
mindestens in Textform 
geltend gemacht und 
abgelehnt werden.
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01.02.2026
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UNBEFRISTETE Arbeitsverträge 
können in Textform (z.B. per E-Mail) 
geschlossen werden. Eine eigen-
händige Unterschrift ist dann nicht 
erforderlich. 
BEFRISTETE Musterverträge sehen 
an dieser Stelle die eigenhändige 
Unterzeichnung vor, weshalb in 
diesen Mustern „ggfs.“ gestrichen 
wurde.
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V. Sonstige Informationen

GVP-Tarifwerk: Hinweise zur Umstellung und Arbeitsvertragsgestaltung
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Vielen Dank !!!

Auf ein Wiedersehen…
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